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Lebenslauf zu der Vorlage (V Bolte/17/11848-1)

Planungs- und Entwicklungsziele des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
hier: Grundsatzbeschluss

Beschlüsse:

17.10.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Die Bauausschussmitglieder diskutieren über die Beschlussvorlage. Herr Michael Steigmann 
sensibilisierte die Bauausschussmitglieder zur Diskussion des Themas in den Fraktionen 
und stellt den Antrag, die Beschlussvorlage bis zur nächsten Bauausschusssitzung 
zurückzustellen. 
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Zurückgestellt. 

07.11.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Herr Steigmann führt den Werdegang der Beschlussvorlage aus. Er weist darauf hin, dass in 
der letzten Sitzung das Thema erneut in die Fraktion verwiesen worden ist.

Er stellt folgende Flächen, des Flächennutzungsplanes zur Abstimmung:

1. Fläche zwischen dem Wohnmobilpark Krämer bis ans Ostseehotel; hier keine weitere 
Bebauung zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 6
Ablehnung: 0
Enthaltung: 1
Befangenheit: 0

2. Radlerhotel bis Tarnewitz Dorf, straßenbegleitend westlich der Tarnewitzer 
Chaussee; hier keine weitere Bebauung zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

3. Redewisch Golfplatz; hier keine weitere Bebauung zulässig
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Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0

4. Reiterhof bis Regenbogencamp, hier handelt es um die Flächen des ehemaligen 
Sportplatzes und um die Bebaubarkeit der Flächen südlich der Pappelreihe; hier 
keine zusätzliche Bebauung der Flächen zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 6
Ablehnung: 0
Enthaltung: 1
Befangenheit: 0

5. Erweiterung der Flächen des Regenbogencamps; hier keine w eitere 
Bebauungzulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 3
Ablehnung: 2
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Boltenhagen empfiehlt folgenden 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, folgende 
Planungs- und Entwicklungsziele der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Nutzflächen:

1. Fläche zwischen dem Wohnmobilpark Krämer bis ans Ostseehotel; hier keine weitere 
Bebauung zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 6
Ablehnung: 0
Enthaltung: 1
Befangenheit: 0
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2. Radlerhotel bis Tarnewitz Dorf, straßenbegleitend westlich der Tarnewitzer 
Chaussee; hier keine weitere Bebauung zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

3. Redewisch Golfplatz; hier keine weitere Bebauung zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0

4. Reiterhof bis Regenbogencamp, hier handelt es um die Flächen des ehemaligen 
Sportplatzes und um die Bebaubarkeit der Flächen südlich der Pappelreihe; hier 
keine zusätzliche Bebauung der Flächen zulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 6
Ablehnung: 0
Enthaltung: 1
Befangenheit: 0

5. Erweiterung der Flächen des Regenbogencamps; hier keine w eitere 
Bebauungzulässig

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 7
Zustimmung: 3
Ablehnung: 2
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0

16.11.2017 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen


